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Freiwillige AHV/IV

Wissen aufgefrischt!
Das Parlament hat die Abschaffung der freiwilligen
AHV/IV von der Liste der Sanierungsmassnahmen
1993 gestrichen. Wir benutzen die Gelegenheit,
diese für unsere Landsleute im Ausland wichtige
Versicherung wieder einmal kurz zu erklären.

Offizielles

Wann erhalte ich eine Rente?
Wenn Sie während mindestens eines Jahres Beiträge an
die AHV/IV geleistet haben, sei dies im Rahmen der
obligatorischen oder der freiwilligen Versicherung.
Denken Sie also auch an eine möglicherweise weit
zurückliegende Erwerbstätigkeit in der Schweiz.

Wie mache ich meinen Rentenanspruch
geltend?
• Wenn Sie Mitglied der freiwilligen AHV/IV sind, erhalten

Sie einige Monate vor Erreichen des Rentenalters von
Ihrer schweizerischen Vertretung im Ausland automatisch
ein Anmeldeformular für eine Altersrente.
• Wenn Sie nicht oder nicht mehr Mitglied der freiwilligen
AHV/IV sind, früher jedoch während mindestens eines
Jahres der obligatorischen oder freiwilligen AHV/IV
angehört haben, werden Sie nicht automatisch benachrichtigt.

In solchen Fällen ist es angezeigt, sich einige
Monate vor Erreichen des Rentenalters bei Ihrer
schweizerischen Vertretung zu melden. Sie haben nämlich
zumindest Anrecht auf eine Teilrente.

Jede Schweizer Bürgerin und

jeder Schweizer Bürger, wo
auch immer sie leben, haben

Anspruch auf eine schweizerische

Alters- oder Hinterlas-
senenrente sowie auf gewisse
Leistungen bei Invalidität,
sofern sie während mindestens

eines Jahres Beiträge an
die AHV/IV geleistet haben.

Im Inland ist die AHV/IV
obligatorisch, im Ausland
besteht die Möglichkeit eines

freiwilligen Beitritts.
Wohlgemerkt bezieht sich die
Freiwilligkeit einzig und
allein auf den Bei- oder Austritt,

nicht aber auf die Höhe
der Beiträge. Diese richten
sich nämlich grundsätzlich
nach dem erzielten Brutto-

Neu:
Erziehungsgutschriften!

• Schon seit längerer Zeit
läuft die 10. Revision der
AHV. Ein zentraler Punkt
dieser Revision wurde auf
den 1. Januar 1994
vorzeitig in Kraft gesetzt:
Bei geschiedenen Frauen
können nun für die
Rentenberechnung Erziehungsgutschriften

berücksichtigt
werden. Massgebend ist
der Zivilstand im Zeitpunkt
des Rentenbezugs. Mit der
neuen Berechnungsmethode

wird die wichtige
Aufgabe der Kindererziehung

honoriert, und die
Rente erhöht sich in vielen
Fällen.

• Bei neu entstehenden
Renten erfolgt die Anrechnung

automatisch; bei
bereits laufenden ist sie
mit einem Ergänzungsblatt
geltend zu machen, das
bei den schweizerischen
Vertretungen im Ausland
erhältlich ist.

einkommen und können
nicht freiwillig festgesetzt
werden.

Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer haben
sowohl den Arbeitnehmer-
als auch den Arbeitgeberbeitrag

zu entrichten. Je nach
Erwerbseinkommen beträgt
der Gesamtbeitragssatz
zwischen 9% und 4,846%.

Nichtmitgliedschaft
Wer während seines
Auslandaufenthaltes nicht versichert
ist, hat keinen Anspruch auf

O

(Grafik: H. Bossard)

Leistungen der Invalidenversicherung

(Versicherungsklausel

der IV) und muss
Beitragslücken in Kauf
nehmen, die später gekürzte
Alters-, Hinterlassenen- oder
Invalidenrenten zur Folge
haben.

Bei Wohnsitz im Ausland
untersteht man unter
Umständen auch einer obligatorischen,

ausländischen
Sozialversicherung. Ein Beitritt
zur freiwilligen AHV/IV
kann also zu einer finanziellen

Doppelbelastung führen.

Invalidität
In der Invalidenversicherung
gilt bei Geburtsgebrechen,
Krankheit oder Unfällen der

Grundsatz: Eingliederung
kommt vor Rente. Nur wenn
eine Eingliederung nicht
oder nur teilweise möglich
ist, wird eine Invalidenrente
gewährt. Wichtig: Nur wer
bei Eintritt der Invalidität
versichert ist, hat Anspruch
auf Leistungen.

Ehefrauen

Wenn der Ehemann im Ausland

für einen Arbeitgeber
mit Sitz in der Schweiz tätig
ist, bleibt er in der obligatori¬

schen AHV/IV versichert.
Dieses obligatorische
Versicherungsverhältnis erstreckt
sich indessen nicht, wie bei
Wohnsitz in der Schweiz,
automatisch auf die Ehefrau.
Ihr ist also der Beitritt zur
freiwilligen AHV/IV zu
empfehlen.

Ist der Ehemann jedoch
nicht Mitglied der obligatorischen,

sondern der freiwilligen

AHV/IV, so ist auch die
Gattin mitversichert.

Beitritt/Rücktritt
Die Beitrittserklärung muss
in der Regel bis spätestens
zum Vortag des 51. Geburtstages

bei der zuständigen
schweizerischen Vertretung
eingereicht werden. Ein
Rücktritt ist jederzeit mit
Wirkung auf das Ende des

laufenden Kalenderjahres
möglich, hat jedoch
Rentenkürzungen zur Folge.

Sofern keine Vorschriften
des Wohnsitzstaates
entgegenstehen, können
Versicherungsleistungen ins Ausland
oder aber auf ein Schweizer
Bank- oder Postcheckkonto
überwiesen werden.

Weitere Auskünfte erteilen
die schweizerischen Vertretungen

im Ausland sowie die
Schweizerische Ausgleichskasse

(18, av. Ed.-Vaucher,
CH-1211 Genève 28).
Paul Andermatt

Schweizer
REVUE 3/94 9



Offizielles

Betrugsversuche aus Nigeria

Vorsicht bei
«lukrativen» Geschäften!
Anfragen und Angebote mit
betrügerischer Absicht aus

Nigeria sind noch variantenreicher

geworden und haben
weltweite Dimensionen
angenommen. Vorsicht ist
daher angebracht.

Häufig werden illegale
Finanztransaktionen
vorgetäuscht, die jedoch eher als

Aufforderungen zur
Kontaktaufnahme zu betrachten sind.
Im Anschluss daran folgen
Gesuche um Übermittlung
von Bearbeitungsgebühren,
Bankanschriften, Blanko-
unterschriften etc. Mit den
derart erhaltenen Unterlagen

Hängige
Volksinitiativen
Folgende Volksinitiativen
können noch unterschrieben
werden:
«Eine Schweiz
ohne Militärpflichtersatz»
(bis 11.11.94)
Régis de Battista, 15,

rue des Pavillons,
CH-1205 Genève
«Für eine vernünftige
Drogen politik»
(bis 18.11.94)
Beat Kraushaar, Postfach 137,

CH-8026 Zürich
«Für eine gerechte Vertretung

der Frauen in den
Bundesbehörden»
(bis 21.03.95)
Jacqueline Gottschalk,
Postfach 632,
CH-3000 Bern 25
«Für die Belohnung des

Energiesparens und gegen
die Energieverschwendung
(<Energie-Umwelt-Initia-
tive>)» (bis 28.03.95)
Gallus Cadonau,
Postfach 2272,
CH-8033 Zürich
«Für einen <Solar-Rappen>
(<Solar-Initiative> )»

(bis 28.03.95)
Gallus Cadonau, Postfach
2272, CH-8033 Zürich
«Für eine Regelung der
Zuwanderung» (bis 01.09.95)
Philipp Müller, Postfach,
CH-5734 Reinach AG

versuchen die Betrüger
beispielsweise Bankkonti
auszuplündern, nicht selten mit
Erfolg.

Die Einladungen zur
Beteiligung an einem angeblich
lukrativen Geschäft mit
Nigeria erwecken oft auch
einen offiziellen Eindruck,
indem sie von nigerianischen
Behörden zu stammen scheinen

oder deren Mitwirkung

«Schweizer Revue»

Ankündigung an die Genossenschafter
des Solidaritätsfonds
Die diesjährige Generalversammlung der Genossenschafter

findet im Rahmen des Auslandschweizer-
Kongresses am 18. August 1994, 17.00 Uhr im Hotel
Schweizerhof auf der Lenzerheide/GR statt.

Zur Behandlung kommen die statuarischen Geschäfte
wie Jahresbericht, Jahresrechnung 1993 sowie Wahlen.

vortäuschen. In ihrem eigenen

Interesse wird
angeschriebenen Firmen und
Personen dringend empfohlen,
sich auf keine Geschäfte mit
unbekannten Partnern
einzulassen. Exporteuren ohne
Erfahrungen mit Nigeria wird
geraten, sich entweder mit

Banken, der Schweizerischen
Zentrale für Handelsförderung

(OSEC) in Zürich oder
dem Afrikadienst des
Bundesamtes für Aussenwirt-
schaft (BAW1) in Bern in

Verbindung zu setzen.
ANP

"

Mehrfachzustellungen verhindern!
Doppelspurigkeiten zu
vermeiden, ohne auf die
«Schweizer Revue» zu
verzichten, ist jetzt
möglich. Mit dem
untenstehenden Talon können

Sie uns dabei
helfen!

Die «Schweizer Revue» (SR)
ist die einzige Informationsquelle

aus der Schweiz, die
Sie automatisch und kostenlos

erhalten, wenn Sie bei
einer schweizerischen Vertretung

im Ausland immatrikuliert

sind. Nebst Berichten zu
verschiedensten Themen enthält

die SR auch «Offizielle
Seiten», was ihr zusätzlich
Amtsblattcharakter verleiht
und sie in jedem Haushalt
unentbehrlich macht.

Mit der Zunahme von
Auslandbürgerinnen und
Auslandbürgern ist auch die Auflage

der SR auf mittlerweile
über 300 000 Exemplare
gestiegen, was uns einerseits
natürlich freut, andererseits
aber auch Mehrkosten verursacht;

knapp die Hälfte aller
Ausgaben werden nämlich
für den Versand
aufgewendet. Um das Versandbudget

zugunsten der redaktionellen

Qualität der
Zeitschrift zu entlasten, schlagen

wir Ihnen deshalb vor, auf
die individuelle Zustellung
zu verzichten, wenn mehrere
Personen in Ihrem Haushalt
die SR erhalten.

Mit dem heiligenden Talon

können Sie Mehrfach¬

zustellungen verhindern.
Schicken Sie ihn bitte mit
Ihrer Unterschrift versehen

an die zuständige schweizerische

Vertretung.
ANP

"
m

_>g
Ich habe Zugang zur «Schweizer Revue» eines Familienmitgliedes

und verzichte daher auf die individuelle Zustellung.
Name:

Vorname:

Geburtsdatum;

Adresse:

Unterschrift:

Bitte diesen Talon an die für Sie zuständige schweizerische
Vertretung schicken!
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